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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Im Kanton Freiburg ist der Anlauf zu einer Totalrevision der aus dem Jahre 1857
stammenden Kantonsverfassung gescheitert. Der Grosse Rat lehnte mit 59 gegen 36
Stimmen eine von der SP unterstützte Motion ab. Die Gegner meinten, eine
Totalrevision sei nicht vordringlich und zur Lösung brennender Probleme eigneten sich
Teilrevisionen besser. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 25.02.1989
MATTHIAS RINDERKNECHT

Der freiburgische Grosse Rat hiess eine Motion für die Totalrevision der aus dem Jahre
1857 stammenden Kantonsverfassung gut. Der Regierungsrat wurde angehalten, binnen
eines Jahres einen Bericht zuhanden des Parlamentes zu erarbeiten. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 13.11.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

Am 24. September hiessen die Neuenburger Stimmberechtigten ihre totalrevidierte
Kantonsverfassung gut. Die anfangs der achtziger Jahre eingeläutete Bewegung für eine
Reform der Kantonsverfassungen wurde damit im zehnten Kanton abgeschlossen.
Neuenburg war zugleich der erste welsche Kanton, der sich in dieser Periode eine neue
Grundordnung gegeben hat. Als wesentliche materielle Neuerungen in Neuenburg sind
die Einführung des kantonalen Ausländerstimmrechts (es bestand bereits auf
kommunaler Ebene), die Abschaffung des obligatorischen Finanzreferendums (bisher
für Ausgaben von 3 Mio Fr. oder mehr) und die Einführung der Volksmotion nach dem
Vorbild des Kantons Solothurn zu erwähnen. Mit der neuen Verfassung können die
Gemeinden zudem eine Neuenburger Spezialität, die Wahl der Gemeindeexekutiven
durch das Gemeindeparlament, durch eine Volkswahl ersetzen. In Freiburg wurde am
12. März ein 130 Personen zählender Verfassungsrat gewählt. Dabei entsprachen die
parteipolitischen Kräfteverhältnisse in etwa denjenigen des Grossen Rates; immerhin
rund ein Sechstel der Sitze ging an Parteilose. Im Kanton Zürich wählten am 18. Juni die
Bürgerinnen und Bürger bei einer Beteiligung von nur gerade 22% einen Verfassungsrat.
In St. Gallen verabschiedete das Parlament die neue Verfassung; in Schaffhausen
befasste sich der Grosse Rat in erster Lesung mit den Vorschlägen der
Verfassungskommission. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.06.2000
HANS HIRTER

In den Kantonen Freiburg, Basel-Stadt, Luzern, Graubünden und Zürich gingen die
Arbeiten an den Totalrevisionen der Verfassungen weiter. In Freiburg war in dem im
Jahr 2000 eingesetzten Verfassungsrat insbesondere der Beschluss umstritten, das
bisherige strikt befolgte Prinzip der Sprachterritorien etwas aufzuweichen und entlang
der Sprachgrenzen auch gemischtsprachige Gemeinden zuzulassen. Im weiteren
stimmte der Verfassungsrat dem Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene zu. In
Basel-Stadt verzichtete der Verfassungsrat, welcher seit anfangs 2000 am Werk ist,
darauf, die bisher gültige Bestimmung, wonach eine Wiedervereinigung mit Basel-Land
anzustreben sei, in den Entwurf für die neue Kantonsverfassung aufzunehmen. Anders
als Freiburg, Basel, Zürich und die Waadt geht der Kanton Luzern bei seiner
Totalrevision der Verfassung vor. Hier soll nicht ein gewählter Verfassungsrat, sondern
eine von der Regierung ernannte und je zur Hälfte aus Vertretern der Politik und des
„Volks“ zusammengesetzte 20köpfige Kommission einen Entwurf ausarbeiten. Diese
Verfassungskommission nahm im Berichtsjahr ihre Tätigkeit auf. Die Regierung des
Kantons Graubünden legte anfangs Jahr dem Parlament ihren Entwurf für eine neue
Verfassung vor. Dieser basiert auf dem Vorentwurf einer Verfassungskommission,
welcher im Jahr 2000 in die Vernehmlassung gegeben worden war. Als besonders
umstritten erwies sich hier das Wahlsystem für das Parlament. Die
Verfassungskommission hatte ein Proporzsystem vorgeschlagen, die Regierung wollte
ein Mischsystem einführen (Majorz mit zusätzlichem Proporz in grösseren
Wahlkreisen).Die Variante Mischsystem sieht nach dem Vorbild der Wahl für den
deutschen Bundestag vor, dass ein Teil des Parlaments in Einermajorzkreisen gewählt
wird und ein Teil in diese überlagernden grösseren Proporzwahlkreisen. Das Parlament
seinerseits entschied sich für Festhalten am bisherigen Majorzsystem, beschloss aber,
dem Volk im Jahr 2003 die neue Verfassung in zwei Varianten (Beibehaltung des Majorz

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.05.2003
HANS HIRTER
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resp. Mischsystem) vorzulegen. 4

In den Kantonen Freiburg, Basel-Stadt, Luzern, Graubünden und Zürich gingen die
Arbeiten an den Totalrevisionen der Verfassungen weiter. In Graubünden wurde die
Arbeit mit der Volksabstimmung vom 18. Mai abgeschlossen. Der Souverän stimmte im
Verhältnis zwei zu eins zu. In Freiburg wurde im Frühjahr die erste von drei Lesungen
abgeschlossen und anschliessend eine Vernehmlassung durchgeführt. Im November
und Dezember hielt der Verfassungsrat die zweite Lesung ab. In Basel-Stadt
präsentierte die Redaktionskommission des Verfassungsrats nach rund dreijähriger
Arbeit einen Vorentwurf, in welchem die Resultate der Diskussionen und Beschlüsse in
den Kommissionen und im Rat strukturiert zusammengefasst wurden. Dieser wurde ab
Mai in einer ersten Lesung beraten und anschliessend in eine breite Vernehmlassung
gegeben. In Zürich, wo man ähnlich vorgeht wie in Basel, lag der Rohentwurf im Februar
vor, und die erste Lesung begann im Mai. Anschliessend wurde ebenfalls eine breite
Vernehmlassung durchgeführt. 5

KANTONALE POLITIK
DATUM: 12.11.2003
HANS HIRTER

In Freiburg hiess das Volk am 16. Mai mit einer Mehrheit von gut 58% die neue
Kantonsverfassung gut. Als wichtigste Neuerungen brachte sie die Einführung des
kommunalen Ausländerstimmrechts, die rechtliche Anerkennung von
gleichgeschlechtlichen Paaren sowie die Schaffung einer kantonalen
Mutterschaftsversicherung. Für eine Ablehnung hatten die SVP, die FDP sowie eine
Gruppe zur Verteidigung der französischen Sprache plädiert; die beiden ersteren, weil
die Verfassung dem Staat zu viele nicht finanzierbare Aufgaben aufbürde, letztere, weil
sie Gemeinden mit einer beträchtlichen angestammten anderssprachigen Minderheit
(wie z.B. der Stadt Freiburg) das Recht einräumt, sich zur zweisprachigen Gemeinde zu
erklären. 6

KANTONALE POLITIK
DATUM: 16.05.2004
HANS HIRTER

Rechtsordnung

Bürgerrecht

In den Kantonen und Gemeinden blieb die Regelung der Einbürgerung weiterhin ein
beliebtes Aktionsfeld der SVP. Der Freiburger Grosse Rat beschloss, dass die
kommunalen Einbürgerungsentscheide in Zukunft durch die Exekutive und nicht mehr
durch die Gemeindeversammlung oder das Gemeindeparlament gefällt werden sollen.
Die SVP reichte dagegen das Referendum ein. Eine solche Regelung kennen bereits die
Kantone Genf, Neuenburg und Waadt sowie seit 2005 auch der Kanton Bern. Im Kanton
Wallis stimmte das Volk mit 72% Ja-Stimmen einer Übertragung der Kompetenz zur
kommunalen Einbürgerung von der Bürger- auf die Einwohnergemeinde zu. Nur die SVP
kämpfte dagegen, die Bürgergemeinden selbst waren damit aber einverstanden, da sie
gemäss revidiertem Bundesrecht nur noch verwaltungskostendeckende
Einbürgerungsgebühren verlangen dürfen. Im Aargau bekämpfte die SVP das
Vollzugsgesetz zu dieser neuen nationalen Regelung, dass die Gemeinden nur noch
kostendeckende Einbürgerungsgebühren verlangen dürfen, mit einem
Behördenreferendum. Das Volk nahm die von der SVP als „Gratiseinbürgerung“
bekämpfte Vorlage deutlich (68% Ja) an. 7

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.06.2007
HANS HIRTER

Stimm- und Wahlrecht

Das Anliegen der Einführung des Wahl- und Stimmrechts für niedergelassene
Ausländer konnte auch im Berichtsjahr keinen Durchbruch verzeichnen. In Genf
empfahl das Parlament zwei Volksinitiativen für die Einführung des integralen resp.
lediglich des aktiven Stimm- und Wahlrechts zur Ablehnung. Die beiden Begehren
wurden vom Volk am 6. Juni resp. am 28. November mit jeweils 71 Prozent Nein-
Stimmen abgelehnt. Im Kanton Bern beantragte die Regierung immerhin, der 1992
eingereichten Volksinitiative einen Gegenvorschlag gegenüberzustellen, der die
fakultative Einführung auf Gemeindeebene erlaubt. Sie entsprach damit einer vom
Parlament im Rahmen der Totalrevision der Verfassung überwiesenen Motion. Im
Kanton Zürich folgte das Volk der Empfehlung von Regierung und Parlament und lehnte
eine Volksinitiative für das fakultative kommunale Ausländerstimmrecht mit 74 Prozent
Nein-Stimmen deutlich ab. In Basel-Stadt sprachen sich Regierung und Parlament
gegen eine Volksinitiative für das kantonale Ausländerstimmrecht aus. Neue

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.11.1993
HANS HIRTER
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Volksinitiativen für das Ausländerstimmrecht auf kantonaler Ebene resp. für die
fakultative gemeindeweise Einführung wurden im Berichtsjahr in den Kantonen
Freiburg und Aargau eingereicht. Die im Tessin im Vorjahr lancierte Initiative erreichte
die erforderliche Unterschriftenzahl nicht. 8

Ebenfalls eine Volksabstimmung über das Ausländerstimmrecht fand im Aargau statt.
Mit einem klaren Mehr von 85 Prozent lehnten die Stimmberechtigten die von der
Linken eingereichte Volksinitiative für die fakultative Einführung des aktiven
Stimmrechts auf Gemeindeebene ab. Im Kanton Freiburg sprach sich der Grosse Rat
mit Zweitdrittelsmehrheit gegen eine 1993 eingereichte Volksinitiative für die
Einführung des integralen Ausländerstimmrechts auf kantonaler und kommunaler
Ebene aus. In Appenzell Ausserrhoden sind mit der neuen Kantonsverfassung die
Gemeinden zur Einführung des Ausländerstimmrechts ermächtigt worden. Die
Stimmberechtigten von Teufen, welche auf Vorschlag ihrer Gemeindeexekutive als erste
darüber zu entscheiden hatten, sprachen sich mit Zweidrittelsmehrheit dagegen aus. 9

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.09.1996
HANS HIRTER

Wie zuvor in anderen Kantonen lehnten auch die Freiburger Stimmberechtigten eine
Volksinitiative für die Einführung des kantonalen Ausländerstimmrechts deutlich ab.
76.2 Prozent sprachen sich gegen das von der Linken unterstützte Volksbegehren aus.
Im Kanton Solothurn sprachen sich das Parlament und dann mit klarem Mehr (88.5
Prozent) auch das Volk gegen eine ähnliche Initiative aus. 10

KANTONALE POLITIK
DATUM: 24.11.1997
HANS HIRTER

Der Verfassungsrat des Kantons Freiburg beschloss die Einführung des
Ausländerstimmrechts auf Gemeindeebene. In Kanton Graubünden stimmte das
Parlament anlässlich der Beratung der neuen Kantonsverfassung dem Regierungsantrag
auf Einführung des fakultativen Ausländerstimmrechts auf Gemeindeebene zu. 11

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.06.2002
HANS HIRTER

Im Kanton Freiburg hat das Volk mit der Annahme der neuen Verfassung auch das
kommunale Ausländerstimmrecht eingeführt. Die Regierung gab im Herbst ein
Ausführungsgesetz in die Vernehmlassung. Im der Waadt scheiterte der zweite Versuch
innert Jahresfrist, das neu eingeführte Ausländerstimmrecht mittels einer
Volksinitiative wieder abzuschaffen. Auch dieses Mal gelang es den Initianten nicht, die
erforderlichen 12'000 Unterschriften zu sammeln. 12

KANTONALE POLITIK
DATUM: 07.10.2004
HANS HIRTER

Im Kanton Freiburg machte sich das Parlament an die Umsetzung des 2004 mit der
neuen Verfassung eingeführten kommunalen Ausländerstimmrechts. Auf Antrag der
Regierung beschloss es, den seit fünf Jahren im Kanton wohnenden und über eine
Niederlassungsbewilligung verfügenden Ausländerinnen und Ausländern das aktive und
das passive Wahlrecht auf Gemeindeebene zu erteilen. Das neue Gesetz wurde auf
Anfang 2006 in Kraft gesetzt. 13

KANTONALE POLITIK
DATUM: 17.03.2005
HANS HIRTER

Im Kanton Bern, wo ein fakultatives kommunales Stimm- und Wahlrecht für Ausländer
eingeführt werden sollte, stimmten auf Empfehlung des Grossen Rates und der
bürgerlichen Parteien 72% der Urnengänger dagegen. Die Regierung des Kantons Luzern
unterstützt die vom Verein Secondas Plus eingereichte Initiative für die fakultative
Einführung des kommunalen Ausländerstimmrechts. Allerdings verlangt sie in einem
Gegenvorschlag eine einheitliche Regelung für alle interessierten Gemeinden.
Schweizweit gibt es bisher acht Kantone, die ein solches fakultatives kommunales
Stimm- und Wahlrecht für Migranten kennen. Es sind dies Neuenburg, Jura, Genf,
Waadt, Freiburg, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden und Basel-Stadt. In Basel-Stadt
wurde die fakultative Erweiterung des kommunalen Wahl- und Stimmrechts auf weitere
Personengruppen allerdings weder von Riehen noch von Bettingen umgesetzt. 14

KANTONALE POLITIK
DATUM: 15.10.2010
MARC BÜHLMANN
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Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Ebenfalls nicht fachspezifisch ausgerichtet ist die im Juni gegründete Konferenz der
Westschweizer Kantone, in der die Regierungspräsidenten sowie ein weiteres
Exekutivmitglied aus den vier französischsprachigen Kantonen Genf, Jura, Neuenburg
und Waadt sowie den drei sprachlich gemischten Kantonen Bern, Freiburg und, Wallis
vertreten sind. In der Deutschschweiz bestehen derartige regionale
Regierungspräsidentenkonferenzen schon seit längerer Zeit. 15

KANTONALE POLITIK
DATUM: 10.12.1993
AUTOR UNBEKANNT

Städte, Regionen, Gemeinden

Der Kanton Freiburg versuchte als erster, den Bedürfnissen nach einer engeren
Zusammenarbeit zwischen Kernstadt und Vorortsgemeinden durch die Schaffung
einer speziellen staatlichen Institution, einem Agglomerationsrat, Rechnung zu tragen.
Gemäss dem im Januar von der Regierung präsentierten Vorentwurf soll eine solche
Agglomeration - konkret in Frage kommen die Regionen Freiburg und Bulle - über eine
Exekutive und eine Legislative verfügen, welche in gemeindeübergreifenden Fragen, wie
z.B. Verkehrspolitik, mit Entscheidungskompetenzen ausgerüstet sind. Das
Kantonsparlament hiess die Neuerung noch im Berichtsjahr gut. 16

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.03.1995
HANS HIRTER

Die Idee, kleine und mittlere Gemeinden zu fusionieren, hat in den letzten Jahren an
Popularität gewonnen. Mitverantwortlich dafür waren einerseits finanzielle Gründe,
indem es kleinen Gemeinden oft kaum mehr möglich war, die heute an sie gestellten
Anforderungen in Bezug auf Dienstleistungen und Verwaltungstätigkeiten zu erfüllen.
Andererseits erwies es sich aber auch als zunehmend schwieriger, kommunale
politische Ämter zu besetzen. Federführend waren in dieser Bewegung seit einigen
Jahren die Kantone Freiburg und Tessin, welche über besonders viele Klein- und
Kleinstgemeinden verfügen. (Im Tessin zählt die Hälfte der Gemeinden weniger als 500
Einwohner, deren 40 sogar weniger als 100.) In der Deutschschweiz waren
Gemeindefusionen bisher in Luzern am häufigsten. Im Kanton Jura beschloss das
Parlament im Berichtsjahr, fusionswilligen Gemeinden finanzielle Anreize anzubieten.
Im Kanton Bern gab die Regierung einen entsprechenden Gesetzesentwurf in die
Vernehmlassung. 17

KANTONALE POLITIK
DATUM: 21.10.2004
HANS HIRTER

Im Kanton Freiburg, der besonders viele Kleinstgemeinden aufweist, lief auf Ende Jahr
das Dekret zur Förderung von Gemeindefusionen aus. Innerhalb der vergangenen sechs
Jahre war mit Hilfe dieses Instruments die Zahl der Gemeinden von 245 auf 168
reduziert worden. Im Kanton Bern trat auf den 1. Juni das im Vorjahr vom Parlament
gutgeheissene Gemeindefusionsgesetz in Kraft. Mit einem System finanzieller Anreize
soll die Zahl der Gemeinden bis 2017 von 398 auf 300 reduziert werden. 18

KANTONALE POLITIK
DATUM: 09.05.2005
HANS HIRTER

Nach dem Vorbild von Lugano, dessen Einwohnerzahl sich im Berichtsjahr mit dem
Beitritt von drei weiteren Agglomerationsgemeinden auf 55'000 erhöht hat, versucht
nun auch die knapp 60'000 Einwohner zählende Stadt Luzern, durch die Vereinigung
mit Vorortsgemeinden ein grösseres politisches Gewicht zu erhalten. Ziel ist es, durch
eine Fusion mit den fünf grössten Agglomerationsgemeinden zusammen auf rund
150'000 Einwohner zu kommen. In einem ersten Schritt stimmten die Bürgerinnen und
Bürger von Luzern und Littau (rund 16'000 Einwohner) einem Zusammenschluss zu, der
anfangs 2010 in Kraft treten wird. Noch nicht soweit ist man in Freiburg. In der
Kantonshauptstadt (rund 35'000 Einwohner) und in vier Agglomerationsgemeinden mit
insgesamt etwa 17'000 Einwohnern wurden im Berichtsjahr kommunale Volksinitiativen
für eine Fusion eingereicht. 19

KANTONALE POLITIK
DATUM: 21.12.2007
HANS HIRTER
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Nach langen Vorarbeiten stimmten die Stadt Freiburg und neun Vorortsgemeinden
über den Zusammenschluss in einen Agglomerationsverband ab. Dieser ist an sich
etwas Ähnliches wie ein herkömmlicher Gemeindezweckverband mit Koordinations-
und Realisierungsaufgaben namentlich im Bereich von Infrastrukturen. Er ist aber
demokratischer organisiert, weil das Volk ein Parlament wählt und über Initiativ- und
Referendumsrechte verfügt. Die Bürgerinnen und Bürger der Agglomeration Freiburg
hiessen das Projekt mit einem Ja-Stimmenanteil von 72% gut. Die einzige daran
beteiligte deutschsprachige Gemeinde, Düdingen, lehnte jedoch deutlich ab; sie muss
bei der neuen Institution aber trotzdem mitmachen. 20

KANTONALE POLITIK
DATUM: 04.09.2008
HANS HIRTER

Die Debatte zur Ausgestaltung der Legislativfunktion in den Schweizer Gemeinden –
salopp: Gemeindeversammlung versus Gemeindeparlament – hielt auch 2015 an. So
wurde etwa in der Freiburger Gemeinde Düdingen die Einführung eines Generalrates,
also eines Gemeindeparlaments, umgesetzt. Hauptargument bei der vor ein paar Jahren
gefällten Entscheidung war die fehlende Legitimation aufgrund schwacher Partizipation
an Gemeindeversammlungen. Zudem sei mit einem Parlament eine Versachlichung der
Politik eher möglich. Auf der anderen Seite wehrten sich Mitte Juni 2015 die
Einwohnerinnen und Einwohner der mehr als 20'000 Einwohner umfassenden
Gemeinde Rapperswil-Jona gegen die Einführung eines Parlaments. Ein solches sei
nicht nur teuer, sondern schränke auch den Handlungsspielraum der Regierung stark
ein. Immerhin rund 2000 Anwesende stimmten mit grosser Mehrheit gegen den
Vorschlag. Einen Ausbau der kommunalen Rechte im Rahmen von
Gemeindeversammlungen wird im Kanton Basel-Landschaft angestrebt. Dort nahm der
Landrat eine Motion an, die ein ausgebautes Initiativrecht auf kommunaler Ebene
fordert. Das bisherige einfache Antragsrecht während der Versammlung war als zu
wenig kräftig befunden worden. 
Einen Beitrag zur Diskussion über die Unterschiede zwischen Versammlungs- und
Parlamentsentscheiden lieferte eine an der Universität Bern verfasste Dissertation,
welche die Landsgemeinden näher unter die Lupe nimmt. Die Untersuchung kommt
zum Schluss, dass Landsgemeinden den Vergleich zu reinen Urnendemokratien
hinsichtlich Demokratiequalität nicht zu scheuen brauchen. So bestehen etwa mehr
und ausgebautere Partizipationsrechte. Die Landsgemeinde schaffe klare
Mehrheitsverhältnisse und Verantwortlichkeiten. Allerdings hob die Studie die geringe
Stimmbeteiligung und das fehlende Prinzip der geheimen Stimmabgabe als Nachteile
von Versammlungsdemokratien hervor. 
Dieser fehlende Persönlichkeitsschutz kann auch in Gemeinden ein Problem sein. In
der Tat wurde etwa in Gemeinden des Kantons Aargau moniert, dass Protokolle aus
Gemeindeversammlungen, in denen Voten von Versammlungsteilnehmerinnen und
-teilnehmern namentlich erfasst werden, im Internet über längere Zeit abrufbar seien.
Dies sei nicht mit den Richtlinien des kantonalen Datenschutzes vereinbar. 21

KANTONALE POLITIK
DATUM: 10.06.2015
MARC BÜHLMANN

Per 1. Januar 2016 wies das Bundesamt für Statistik noch 2'294 selbständige Gemeinden
aus – im Vergleich zu 2015 hatte sich die Zahl damit um 30 Gemeinden verringert. Im
Vergleich zu den Vorjahren nahm die Zahl der Gemeinden damit etwas weniger stark ab.
Für 2015 kann denn auch eine durchmischte Bilanz hinsichtlich des Gelingens von
Gemeindefusionen gezogen werden:
Im Rahmen der Verleihung des Demokratiepreises durch die Neue Helvetische
Gesellschaft für den als vorbildhaft bezeichneten Zusammenschluss zwischen Marbach
und Escholzmatt wurde auf die Bedeutung des fortwährenden Einbezugs der
Bevölkerung in die Fusionsplanung hingewiesen. Die Behörden hätten hier viel gelernt
und der sich selbst verstärkende Prozess der Gemeindezusammenschlüsse sei
reibungsloser geworden. Eine Fusion könne deshalb durchaus auch eine Chance für
eine Wiederbelebung des Milizsystems sein, insbesondere in sehr kleinräumigen
Strukturen, wo das Personal für Gemeindeämter zunehmend rarer werde. Erfolgreich
war auch eine Grossfusion im Kanton Tessin, wo sich rund um Bellinzona 13 Gemeinden
zur zwölftgrössten Stadt der Schweiz zusammenschlossen. Der Südkanton tat sich in
den letzten Jahren mit einer eigentlichen Flurbereinigung hervor: Zwischen 2000 und
2015 verschwanden nicht weniger als 110 Gemeinden – Corippo, mit 14 Einwohnern die
kleinste Gemeinde der Schweiz, bewahrte allerdings bisher die Eigenständigkeit. Auch
im Kanton Freiburg stimmte die Bevölkerung von sieben Gemeinden einer neuen
Grossgemeinde zu. Estavayer wird mit rund 9'000 Einwohnern ab 2017 die viertgrösste
Gemeinde im Kanton. 
Freilich stiessen Fusionsprojekte auch 2015 auf Widerstand. Im Sonntagsblick wurde gar
ein Stopp des "Fusions-Unsinns" gefordert. Die Boulevardzeitung wies darauf hin, dass
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eine Fusion in den wenigsten Fällen zu versprochenen Kosteneinsparungen führe. In
der Tat wurden 2015 auch einige Fusionspläne von der Stimmbevölkerung lahmgelegt.
So wollte Bellinzona eigentlich zehntgrösste Stadt der Schweiz werden, vier der
ursprünglich 17 Gemeinden stellten sich allerdings quer. Im Kanton Solothurn stimmten
drei der fünf beteiligten Partner rund um Solothurn gegen den als "Top5" bezeichneten
Fusionsplan. Im basellandschaftlichen Fricktal lehnte eine der vier beteiligten Partner
die Fusion ab und auch im Kanton Freiburg wurden im März gleich drei
unterschiedliche Grossfusionsprojekte an der Urne beerdigt. Der Westschweizer
Kanton treibt Gemeindezusammenschlüsse aktiv voran: Neben dem Kanton Tessin (-110)
und dem Kanton Graubünden (-98) sticht Freiburg mit den meisten Gemeindefusionen
zwischen 2000 und 2015 ins Auge (-92). Geplant ist hier auch eine Grossfusion in der
Region La Gruyère mit nicht weniger als 25 Gemeinden. Weniger erfolgreich in ihren
kantonalen Bemühungen waren die Kantone Waadt und Bern, die schweizweit noch
immer die meisten Gemeinden aufweisen. Der Kanton Bern hatte sich zum Ziel gesetzt,
innert 15 Jahren die Zahl an rund 400 Gemeinden auf 300 zu verringern. Ende 2015 gab
es allerdings noch immer 352 eigenständige Kommunen. Auch im Kanton Waadt, der
eher sanfte Anreize setzt, gab es Ende 2015 noch immer 318 Kommunen; 66 weniger als
im Jahr 2000. Mit der Reduktion der 29 Gemeinden auf nur noch drei
Verwaltungseinheiten war 2006 die radikalste Fusionskur im Kanton Glarus
durchgeführt worden. Ähnliche Pläne verfolgt der Kanton Schaffhausen, indem die
Regierung unter anderem die Ersetzung aller Gemeinden durch eine einzige
Zentralverwaltung vorschlug.
Ein Anfang 2015 von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur vorgelegter
"Fusions-Check" will den wirtschaftlichen, demokratiepolitischen und
gesellschaftlichen Veränderungen aufgrund von Fusionen auf die Spur kommen. In
ersten Analysen zeigte sich etwa, dass die politische Partizipation in grösser
gewordenen Gemeinden abnimmt. Fusionen seien deshalb differenziert zu betrachten,
so die Studienleiter. 22

Territorialfragen

Der Kanton Freiburg verfügt seit 1995 als einziger Kanton über ein
Agglomerationsgesetz. Dieses erlaubt es, neue, zwischen Gemeinden und Kanton
eingeschaltete politische Einheiten zu schaffen, die, anders als Bezirke oder
Gemeindeverbände, mit vollständigen demokratischen Institutionen (Exekutive,
Legislative und Volksrechte) ausgestattet sind. Welche Aufgaben und Kompetenzen
einer Agglomeration zugewiesen werden, ist dabei noch offen. In der Stadt Freiburg
und in vier Vorortsgemeinden reichten die Linksparteien im Frühjahr
Gemeindeinitiativen ein, welche die Kantonsregierung beauftragen wollen, die Grenzen
einer derartigen Agglomeration festzulegen und den Konstituierungsprozess in Gang zu
setzen. Gemäss dem Agglomerationsgesetz gelten diese Initiativen als direkter Auftrag,
eine vorangehende kantonale Volksabstimmung oder eine parlamentarische
Zustimmung ist in dieser vorbereitenden Phase noch nicht erforderlich. 23
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Kantonswechsel von Gemeinden sind relativ selten. Seit dem Wechsel der Gemeinde
Vellerat vom Kanton Bern zum Kanton Jura war dies nicht mehr vorgekommen. Nicht
nur mit der noch in Moutier und einigen Nachbargemeinden hängigen Jurafrage könnte
bald ein neuerlicher Wechsel einer Gemeinde anstehen, sondern auch mit den
Absichten der Berner Gemeinde Clavaleyres. Die bernische Exklave wollte als
Kleinstgemeinde eigentlich  mit der Nachbargemeinde Münchenwiler – ebenfalls
bernische Exklave – fusionieren, was Letztere allerdings ablehnte. Nach dem Nein von
Münchenwiler suchte Clavaleyres den Kontakt mit der Nachbarstadt Murten, die dem
Kanton Freiburg angehört. Beide Gemeinden pflegen bereits eine intensive
Zusammenarbeit. So erstaunt nicht, dass das Murtener Parlament den ersten
Abklärungen für eine Fusion zustimmte – nicht zuletzt, weil die Stadt per Januar 2016
mit vier anderen Freiburgischen Nachbargemeinden fusioniert. Ein interkantonaler
Fusionsprozess hat allerdings seine Tücken, weil nicht nur beide Gemeinden zustimmen
müssen, sondern auch die beiden beteiligten Kantone Vereinbarungen treffen müssen.
Schliesslich müssten auch die Kantonsparlamente und die kantonalen
Stimmbevölkerungen einem Zusammengehen zustimmen. Das Fusionsprojekt ebenfalls
absegnen müsste dann das eidgenössische Parlament. Im Gegensatz zu Vellerat wäre
hingegen die Zustimmung der schweizerischen Stimmbevölkerung nicht mehr nötig; die
entsprechende Regelung war mit der neuen Bundesverfassung gestrichen worden. 24
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Wirtschaft

Landwirtschaft

Tierhaltung, -versuche und -schutz

Si aucune mesure satisfaisante n’a finalement pu être adoptée au niveau fédéral d’ici la
fin de l’année sous revue, les cantons ne sont pas restés sans rien faire, puisque qu’un
certain nombre d’entre eux n’ont pas hésité à prendre des décisions ou même des
mesures concrètes à l’égard des chiens dangereux. Le canton de Fribourg a par
exemple décidé de soumettre à autorisation obligatoire la détention de chiens
dangereux, et a interdit les pitbulls et les chiens issus de croisements avec ce type de
chiens, ainsi que les bâtards issus de croisements avec des canidés soumis à
autorisation. Le canton de Zurich a prévu de soumettre la détention de chiens à des
règles plus strictes, avec notamment un examen théorique pour les propriétaires et la
souscription obligatoire de ces derniers à une assurance responsabilité civile.
Disposant déjà de législations pionnières sur les chiens dangereux, les deux Bâles se
sont résolus à durcir encore celles-ci, proposant des mesures identiques à celles du
canton de Zurich. Le Grand Conseil vaudois a, de son côté, décidé de durcir le projet
de loi du Conseil d’Etat et d’introduire une liste de chiens dangereux. A Genève, une
initiative cantonale hors partis, qui demandait l’interdiction des chiens dangereux, a
abouti au mois de mai. A la mi-août, le Conseil d’Etat genevois a décidé, suite à des
morsures d’un chien dangereux sur un bambin dans un parc public genevois début
août, de rendre obligatoire le port de la muselière pour tous les chiens se promenant
dans les parcs publics. Quant aux molosses, il a été prévu qu’il la portent partout à
l’extérieur. 25
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Öffentliche Finanzen

Finanzhaushalt der Kantone und Gemeinden

Für das Jahr 2007 budgetierten die Kantone Ausgaben von 71,2 Mia Fr., das sind 1,6% (1,1
Mia) mehr als im Vorjahr. Die veranschlagten Einnahmen wuchsen um 1,95 Mia und
waren mit 70,35 Mia Fr. um 2,9% höher als 2006. Mit schwarzen Zahlen rechneten
Aargau, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Glarus, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden,
Schaffhausen, Solothurn, Uri, Waadt, Wallis und Zug. Defizite sahen die Budgets der
Kantone Zürich (287 Mio), Genf (191 Mio), Tessin (170 Mio), Neuenburg (43 Mio), Schwyz
(32 Mio), Thurgau (10 Mio), Basel-Land (7 Mio), Jura (6 Mio), St. Gallen (4 Mio), Appenzell
Innerrhoden (2 Mio) und Appenzell Ausserrhoden (0,3 Mio) vor. 26
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Für das Jahr 2011 rechneten die Kantone insgesamt mit einem Defizit von 276 Mio Fr.
Dabei budgetieren 12 Kantone schwarze Zahlen mit einem Gesamtüberschuss von rund
384 Mio Fr. Das grösste Plus verzeichnet dabei der Kanton Zürich (+192 Mio Fr.), weiter
weisen die Kantone Bern (+76,5 Mio Fr.), Basel-Stadt (+45,6 Mio Fr.) und Wallis (22,6 Mio
Fr.) grössere Überschüsse aus. Praktisch ausgeglichene Budgets planen die Kantone Uri,
Waadt, Freiburg, Nid- und Obwalden, Solothurn, Thurgau, Schaffhausen und Aargau. Die
grössten Defizite sehen Genf (-175 Mio Fr), Schwyz (-136 Mio Fr.), Tessin (-133 Mio Fr.),
sowie Zug (-39,7 Mio Fr.) vor. 27
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Energie

Netz und Vertrieb

Les mois suivant l’aboutissement du référendum ont révélé une modification du climat
politique favorable à la libéralisation. Celui-ci est devenu restrictif et n’a fait
qu’exacerber le doute, renforcé par le réflexe conservateur généré par les attentats
terroristes ou les prémisses de la chute de Swissair. Mis à part l’acceptation à 59,5%,
par le peuple fribourgeois de la modification du statut des Entreprises électriques
fribourgeoises et de leur caisse de pension – libéralisation de 49% du capital-actions
pour devenir une société anonyme de droit privé –, les autres votations cantonales ont
toutes été marquées par des résultats négatifs, symbolisant une forte méfiance de la
population face à toute tentative de libéralisation ou de privatisation. A Zurich, le
souverain et plus particulièrement la ville de Zurich, qui a fait pencher la balance, ont
refusé à 51,4% la transformation des Entreprises électriques du canton (EKZ) appelées à
changer de structure pour se mouler dans la holding Axpo. A l’identique, les
Nidwaldiens se sont opposés à 57,8% à la privatisation des forces motrices du canton.
Enfin, les citoyens de Bellinzone, suivant le mot d’ordre de la gauche, ont refusé à 61,7%
la vente à des privés des installations communales de production et de distribution
d’électricité. 28
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Verkehr und Kommunikation

Eisenbahn

Une année après le déplacement du centre d’appel CFF Cargo de Fribourg à Bâle,
l’ancienne régie a annoncé la création de 70 places de travail avec l’installation dans les
locaux ainsi libérés du centre des ressources humaines des CFF. Cette annonce
concrétise l’accord passé par les CFF et le gouvernement fribourgeois l’année
précédente, dans lequel les premiers s’engageaient à recréer 50 à 100 emplois qualifiés
à Fribourg. 29
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Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

In mehreren Kantonen, namentlich Bern, Freiburg, Obwalden und Thurgau, legten die
Regierungen Gesetzesanträge zur Vereinfachung der Bewilligungsverfahren vor. Als
erster Kanton versuchte der Aargau, die Baubewilligungsfristen rechtlich
festzuschreiben. In dem vom Aargauer Regierungsrat vorgelegten „Fristen-Dekret“ sind
Grenzen von insgesamt höchstens acht Monaten für die Bewilligung von Baugesuchen
und allfällige Einsprachen vorgesehen. Das Dekret ist Ausfluss des am 6. Juni in der
kantonalen Volksabstimmung angenommenen neuen Baugesetzes. Das Aargauer
«Fristendekret» wurde am 17.5.1994 vom Grossen Rat abgelehnt. 30
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Damit sich ein amerikanischer Konzern mit einer Pharmafabrik, welche rund 1'200
Arbeitsplätze bringen soll, allenfalls in Galmiz (FR) ansiedeln kann, bewilligte der
Freiburger Staatsrat die Umzonung von 550'000 m2 Landwirtschaftsland in eine
Industriezone. In seiner Antwort auf eine Frage Teuscher (gp, BE) (04.5236) erklärte der
Bundesrat, der „Fall Galmiz“ verletze das Raumplanungsrecht nicht. Die Kompetenz,
über derartige Einzonungen zu entscheiden, liege bei der Gemeinde; die im Rahmen
der Nutzungsplanung getroffenen Festlegungen bedürften der Genehmigung durch den
Kanton. Bestünden Zweifel an der Bundesrechtskonformität der getroffenen
planerischen Festlegungen, könnten Anwohner, zum Teil Nachbargemeinden und in
bestimmten Fällen Umweltverbände dagegen gerichtlich vorgehen. Selbst wenn der
Bund zur Auffassung käme, dass Bundesrecht verletzt würde, wäre er nach geltendem
Recht nicht zur Anfechtung der Einzonung legitimiert. Es sei aber vorgesehen, diese
Rechtslücke im Rahmen des Bundesgerichtsgesetzes, das sich in der parlamentarischen
Beratung befinde, zu schliessen. Aufgrund der dargelegten Kompetenzordnung habe
der Bund zurzeit nicht die Möglichkeit zu einer kantonsübergreifenden Koordination
und könne sich daher auch nicht für einen anderen infrage kommenden Standort
einsetzen. Dies wäre nur möglich, wenn der Bund die Kompetenz erhielte, bei
Standortkonkurrenz aus gesamtschweizerischer Sicht übergeordnete Interessen
einzubringen und den Kantonen gestützt darauf verbindliche Vorgaben zu machen. Ob
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es sinnvoll sei, dem Bund solche Kompetenzen zu erteilen, soll im Rahmen der im
Legislaturprogramm 2003-2007 vorgesehenen Revision des Raumplanungsgesetzes
geprüft werden.
Siehe auch die in den Räten noch nicht behandelte Mo. 04.3593 Marty Kälin (sp, ZH),
Nachhaltige Bauzonen, und die Antwort des Bundesrates auf die Frage derselben
Parlamentarierin (04.5267). 31

Umweltschutz

Naturschutz

Le canton de Fribourg a approuvé le plan d’affectation (PAC) de la réserve naturelle de
la Grande Cariçaie et son règlement. Cette décision a mis fin à une procédure débutée
en novembre 2000. Après des séances de conciliation, la Direction des travaux publics
a pu lever 120 oppositions, dont celle de l’Association des riverains de la rive sud du lac
de Neuchâtel. Quant aux autres, elles ont été déclarées irrecevables. Les motifs de rejet
étaient que les opposants n’avaient pas la qualité pour agir ou que leurs requêtes
étaient infondées. Des recours étaient possibles, mais ils n’avaient plus d’effet
suspensif. 32
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Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitszeit

Das Nein der Stimmberechtigten von drei Kantonen (St. Gallen, Freiburg und Solothurn)
zu längeren Ladenöffnungszeiten noch vor der Einreichung des Referendums war ein
erster Fingerzeig dafür, dass dieses an der Urne durchaus erfolgreich sein könnte. Der
eigentliche Abstimmungskampf war stark emotional geprägt, indem beide Seiten auf die
Betroffenheit des einzelnen Bürgers setzten. Die Vertreter der Arbeitgeberseite
vertraten die Ansicht, eine Deregulierung der Arbeitszeit stärke den
Wirtschaftsstandort Schweiz und sichere damit längerfristig Arbeitsplätze. Die Gegner
der Vorlage geisselten diese als Quintessenz eines nur auf "shareholder value"
ausgerichteten aggressiven Kapitalismus. In kirchlichen Kreisen stiess vor allem die
partielle Aufhebung des Sonntagsarbeitsverbots auf massiven Widerstand. 33

KANTONALE POLITIK
DATUM: 12.06.1996
MARIANNE BENTELI

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

In einer dritten Abstimmungswelle im Jahr 2008 nahmen auch die Kantone Waadt,
Freiburg und Wallis ein Rauchverbot an. Im Kanton Wallis gilt ab 2009 in allen
geschlossenen öffentlichen oder öffentlich zugänglichen Räumen ein Rauchverbot. Das
Rauchverbot wurde im kantonalen Gesundheitsgesetz klar mit 75,7% verankert.
Unbediente Raucherräume in Restaurants sind jedoch erlaubt. In den Kantonen
Freiburg und Waadt setzte sich mit 63% resp. 69% Zustimmung ebenfalls der
Gegenvorschlag der Behörden durch, der den Gastgewerbebetrieben unbediente
Fumoirs erlaubt. 34
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

In den Kantonen Bern, Freiburg und Zug kamen die Referenden gegen den
Beitrittsentscheid der Parlamente zustande. In Uri wurde der Beitritt bereits vom
Landrat der obligatorischen Volksabstimmung unterstellt. 35

KANTONALE POLITIK
DATUM: 03.07.2009
ANDREA MOSIMANN

Dans plusieurs cantons, tels que ceux de Berne, Fribourg, Valais, Soleure, Bâle-Ville et
Bâle-Campagne, des modifications aux niveaux de l’enseignement des langues
étrangères ont été lancées par le Plan d’études romand (PER) et le Lehrplan 21. Il s’agit
donc d’apprendre l’allemand ou le français, dès la 3ème primaire, et d’introduire
l’anglais en 5ème primaire. L’objectif est d’améliorer les connaissances en anglais,
idiome international, tout en maintenant en priorité l’apprentissage d’une langue
étrangère nationale, afin de promouvoir la multiculturalité suisse. Néanmoins, ce projet
a soulevé de nombreuses inquiétudes. Beaucoup d’enseignants ont estimés qu’il était
voué à l’échec, s’il n’était pas doté de moyens supplémentaires. 36
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L’intégralité des cantons romands, sauf Vaud, ont mis en place, ou alors envisagent, des
coupes budgétaires au niveau de l'éducation. De nombreuses discussions sur les
mesures d’économies liées à l’enseignement ont animé les débats, en particulier lors
de la rentrée scolaire. Par exemple, le canton de Fribourg a supprimé plus de 40 postes
d’enseignants à temps plein, ou encore le Valais a connu un référendum facultatif au
sujet des  différentes mesures d’austérités budgétaires liées à l’éducation. Le principal
point d’interrogation s’est posé sur la question du lien entre mesures d’économies et
qualité de l’éducation. 37
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Hochschulen

Dans de nombreux cantons (Vaud, Zurich et Fribourg), les lois relatives au
fonctionnement et au statut des hautes écoles sont en voie de révision, voire même
ont été révisées (Bâle, Berne et Neuchâtel). Relevant de la philosophie de la nouvelle
gestion publique, les différentes réformes visent toutes à accroître l'autonomie des
universités. Celles-ci jouiront d'une grande marge de manoeuvre sous plus d'un aspect.
Dans le domaine financier, elles se verront attribuer des enveloppes budgétaires dont
elles pourront disposer à leur guise pour réaliser certains objectifs fixés par les
autorités politiques. Les hautes écoles devraient également bénéficier de plus de
liberté sur le plan du fonctionnement interne ainsi que du point de vue de la politique
d'engagement du personnel, à l'exception de la nomination des professeurs qui restera
de la compétence des exécutifs cantonaux. Principaux bénéficiaires de ce transfert de
compétences, les rectorats verront leur pouvoir de décision s'accroître
substantiellement, et ce notamment au détriment du corps professoral. Les différentes
réformes prévoient presque toutes la création d'organes de surveillance: équivalents
académiques des conseils d'administration, ces nouvelles structures, composées de
membres extérieurs à l'université, seront compétentes notamment pour définir les
grandes lignes de développement de l'institution. 38
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Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Im Unterschied zum Kanton Bern wurde im Kanton Freiburg hingegen wurde der
israelitischen Kultusgemeinde ziemlich diskussionslos der öffentlich-rechtliche Status
zuerkannt. Damit ist Freiburg nach Baselstadt der zweite Kanton, der Christentum und
Judentum juristisch gleichstellt. 39
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Den beiden jüdischen Kultusgemeinden im Kanton Bern (Bern und Biel) wurde vom
Grossen Rat der öffentlich-rechtliche Status zuerkannt, womit sie den drei bernischen
Landeskirchen gleichgestellt werden. Mit diesem Parlamentsbeschluss ist Bern nach
Basel-Stadt und Freiburg der dritte Schweizer Kanton, der Christentum und Judentum
juristisch gleichstellt. 40
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Sprachen

Um einen Minderheitenstreit mit umgekehrten Vorzeichen ging es im Kanton Freiburg.
Seit mehr als einem Vierteljahrhundert kämpfen die Deutschfreiburger – rund ein
Drittel der Kantonsbevölkerung – um ihre sprachliche Gleichberechtigung. Sieben
Jahre nach Entgegennahme einer entsprechenden Motion Jutzet (sp) präsentierte der
Freiburger Staatsrat nun seine Vorstellungen über das künftige Zusammenleben der
beiden Sprachen und löste damit fast einen Sprachenkrieg aus: Er trat nämlich nicht
nur für die sprachliche Gleichberechtigung ein, er wollte auch ganze Gegenden zu
«gemischten Gebieten» erklären, wie dies faktisch in den Städten Freiburg und
Murten bereits der Fall ist. Diese Durchlöcherung des Territorialitätsprinzips erregte
den geballten Zorn der Romands weit über die Kantonsgrenzen hinaus, weil sich diese
«poches mixtes» alle im traditionell französischsprachigen Kantonsteil befänden und
damit der wirtschaftlich bedingten «germanisation rampante» noch zusätzlich
Vorschub geleistet würde. Genauso erbittert hatte die welsche Mehrheit einige Monate
zuvor den Wunsch der Deutschfreiburger bekämpft, am Gericht des Saanebezirks eine
deutschsprachige Abteilung einzurichten. 41
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Was die Regierung des Kantons Freiburg in siebenjähriger Arbeit nicht erreichte,
nämlich einen konsensfähigen neuen Sprachenartikel vorzulegen, welcher die
deutschsprachigen Freiburgerinnen und Freiburger auf Verfassungsebene den
Welschen gleichstellen sollte ohne deshalb die Romands zu benachteiligen, gelang der
vorberatenden Parlamentskommission in nur vier Sitzungen. Sie übernahm den
eigentlich unbestrittenen Grundsatz der Gleichberechtigung der beiden Sprachen,
krempelte ansonsten aber den Entwurf der Exekutive völlig um. Insbesondere
verzichtete sie definitiv auf den vor allem von den Romands heftig bekämpften Begriff
der gemischtsprachigen Gebiete und schrieb das Territorialitätsprinzip in der
Verfassung fest. Um diesem recht starren Prinzip etwas von seiner Härte zu nehmen,
ergänzte sie es mit dem Auftrag an den Staat, das Verständnis zwischen den
Sprachregionen zu fördern. 42

KANTONALE POLITIK
DATUM: 24.09.1990
MARIANNE BENTELI

Der neue Sprachenartikel wurde daraufhin vom Grossen Rat einstimmig verabschiedet
und in der Volksabstimmung mit überwältigendem Mehr (83,7% Ja-Stimmen)
angenommen. Das damit erstmals in einer Kantonsverfassung explizit festgehaltene
Territorialitätsprinzip zeigte aber schon bald darauf seine Tücken. Zu einem ersten
Eklat kam es, als der Oberamtmann (Regierungsstatthalter) des Saane-Bezirks aufgrund
des neuen Verfassungsartikels entschied, die Gemeinde Marly dürfe den
deutschsprachigen Kindern den Schulbesuch in ihrer Muttersprache in der nahen Stadt
Freiburg nicht weiter finanzieren.

Daraufhin wurden Rekurse beim Staatsrat eingereicht – auch von Marly wegen
Verletzung der Gemeindeautonomie –, und es entbrannte eine heftige Polemik in der
Regionalpresse. Auf das Territorialitätsprinzip beriefen sich auch die beiden Staatsräte
Morel und Clerc, als sie, zusammen mit einem französischsprachigen Kantonsrichter die
Wahl zweier deutschsprachiger Laienrichter ans Gericht des Saane-Bezirks öffentlich
anprangerten. 43
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Die Annahme des neuen Sprachenartikels in der Freiburger Staatsverfassung, mit dem
das Deutsche dem Französischen gleichgestellt wird, hat nicht zum Sprachfrieden
geführt, ganz im Gegenteil. Besonders im Saane-Bezirk mit seinen vielen
gemischtsprachigen Gemeinden war die Anwendung des seit dem Vorjahr in der
Verfassung festgeschriebenen Territorialitätsprinzips Anlass für mehrere Beschwerden
und parlamentarische Vorstösse mit dem Ziel, entweder auf gesetzlichem Weg die
Gemeinden linguistisch klar zu definieren oder doch noch gemischtsprachige Gebiete
einzuführen. Mit dem Entscheid der Kantonsregierung, im Fall der Freiburger
Vorortsgemeinde Marly das Prinzip der Gemeindehoheit über jenes der Territorialität
zu stellen und den Schulbesuch der deutschsprachigen Kinder weiterhin in Freiburg zu
gestatten, wurde die Kontroverse kurz vor Jahresende erneut angeheizt. Die
ursprünglichen Beschwerdeführer beschlossen, diesen staatsrätlichen Entscheid beim
Bundesgericht anzufechten. 44

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.12.1991
MARIANNE BENTELI

Im Kanton Freiburg entfachte ein von der Regierung in Auftrag gegebener kantonaler
Sprachenbericht die Sprachendebatte erneut. Seit 1990 stehen die Gleichberechtigung
von Deutsch und Französisch sowie das Territorialitätsprinzip in der Freiburger
Verfassung. Der von einer Kommission erarbeitete Bericht sollte nun Wege zur
Konkretisierung des neuen Verfassungsartikels und insbesondere des
Territorialitätsprinzips aufzeigen. Die zentrale Frage war, ob es inskünftig im Kanton
Freiburg nur deutsch- und französischsprachige Gemeinden geben soll, oder ob und
wie man entlang der Sprachgrenze den starken deutschsprachigen Minderheiten
entgegenkommen kann. Der Bericht empfahl, jene Gemeinden als zweisprachig zu
erklären, in denen eine Sprachenminderheit mindestens 30 Prozent der gesamten
französisch- und deutschsprachigen Bevölkerung erreicht. In diesen Gemeinden sollen
Schule, Verwaltung und Gerichtsbarkeit zweisprachig sein. Diese Regelung beträfe
mehrere Dörfer, nicht aber die Stadt Freiburg (28,1% deutschsprachig) und die
Gemeinde Murten (16,4% französischsprachig), die aus historischen Gründen als
zweisprachig gelten und es auch bleiben sollen. Eine Kommissionsminderheit schlug
zudem vor, Gemeinden mit einer Sprachminderheit von zehn bis dreissig Prozent einen
Sonderstatus zu gewähren, der den Schulbesuch und die Gerichtsverhandlungen in der
Minderheitssprache ermöglichen würde. 45

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.06.1994
MARIANNE BENTELI

Die an der Sprachgrenze gelegene Gemeinde Sierre/Siders (VS) weitete das im Vorjahr
auf Kindergartenstufe eingeführte Pilotprojekt eines zweisprachigen Unterrichts auf
die Primarschulen aus. Das Westschweizer Institut für pädagogische Forschung will hier
während sieben Jahren mit zwei Modellen Erfahrungen sammeln. Im Kanton Wallis soll
zudem vom Sommer 1995 an in allen Mittelschulen und Gymnasien ein Fach in der
zweiten Sprache unterrichtet werden. Das Wallis hat damit in Sachen zweisprachiger
Unterricht an öffentlichen Schulen die Führung übernommen. Im Kanton Freiburg, der
in den vergangenen Jahren mehrfach sein Interesse an Versuchen mit zweisprachigen
Unterrichtsformen bekundet hatte, wurde in Villars-sur-Glâne auf Druck der Eltern
erstmals eine zweisprachige Kindergartenklasse eröffnet. Der Berner Stadtrat überwies
ein Postulat zur Prüfung der Möglichkeit, an den Stadtberner Schulen verschiedene
Fächer französisch zu unterrichten. 46

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.12.1994
MARIANNE BENTELI

Freiburg möchte zur Vermittlung der kantonal vorgegebenen Zweisprachigkeit
(Französisch und Deutsch) vom Kindergarten bis zur Gymnasialstufe neue Wege
beschreiten. Bereits in der Vorschulstufe sollen die Kinder spielerisch mit der anderen
Sprache vertraut gemacht werden. Ab der Primarschule werden dann bestimmte Fächer
wie etwa Geographie, Geschichte und Zeichnen allein in der zweiten Sprache
unterrichtet (Immersionsmethode). In den höheren Schulstufen soll Englisch nach der
gleichen Methode umgangssprachlich gefördert werden. Für die Umsetzung dieses
Projektes rechnet der Freiburger Regierungsrat mit rund acht Jahren. 47
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Im deutsch-französischen Kanton Freiburg sollte nach dem Willen des praktisch
einstimmigen Kantonsparlaments ein neues Schulgesetz den zweisprachigen Unterricht
nach kanadischem Vorbild zur Regel machen. Vorgesehen war, in einem Zeitraum von
acht Jahren die Zweitsprache im Unterricht als «Partnersprache» einzuführen. Sie
sollte also nicht mehr nur Gegenstand des Fremdsprachenunterrichts sein, sondern
jene Sprache werden, in der gewisse Lerninhalte vermittelt werden. Ausgehend von der
Kindergartenstufe sollte der Unterricht nach dem «Immersionsprinzip» bis zur
Oberstufe konsequent ausgebaut werden. Ziel wäre gewesen, den Schülerinnen und
Schülern zu mehr Sprachkompetenz zu verhelfen, um gewissermassen spielerisch mit
beiden Sprachen umzugehen. Gegen das neue Schulgesetz wurde von Vertretern der
frankophonen Bevölkerung, die seit Jahren gegen die „germanisation rampante“ des
Kantons ankämpfen, mit dem Argument der Sprachterritorialität erfolgreich das
Referendum ergriffen. Nach einem erbittert geführten Abstimmungskampf, der
streckenweise in einen eigentlichen Sprachenkrieg auszuarten drohte, wurde das neue
Schulgesetz von den Freiburger Stimmberechtigten ganz knapp mit 50,4%
Neinstimmen abgelehnt. 48

KANTONALE POLITIK
DATUM: 25.09.2000
MARIANNE BENTELI

Im Kanton Freiburg verabschiedete die «Constituante» in den ersten Monaten des
Jahres ihren Verfassungsentwurf, wobei sich die Regelung der Sprachenfrage als
besondere Knacknuss erwies. Die vorberatende Kommission hatte davon abgesehen,
das 1990 in die Verfassung aufgenommene und von vielen Romands vehement
vertretene Territorialitätsprinzip in der Verfassung zu belassen und sich stattdessen am
Wortlaut der neuen Bundesverfassung orientiert, wonach Staat und Gemeinden auf die
herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der Gebiete achten und auf die
angestammten Minderheiten Rücksicht nehmen. 
Zudem war sie der deutschsprachigen Bevölkerung an der Sprachengrenze insofern
entgegen gekommen als sie bestimmte, dass deren Kinder den Ort der Einschulung frei
wählen können. Beide Verfassungsartikel hatten vor der «Constituante» keine Chance.
In der Vernehmlassung sprachen sich über 65 Prozent der Antwortenden für das
Territorialitätsprinzip aus, ebenso alle Parteien mit Ausnahme der CSP (Nein) und der
SP (keine Empfehlung). Nach einer Marathondebatte setzte sich eine Formulierung
durch, welche die Zweisprachigkeit zwar als wesentlichen Bestandteil der Identität des
Kantons und seiner Hauptstadt anerkennt, bei den Amtssprachen aber auf ein
durchgehendes Territorialitätsprinzip setzt, mit Ausnahmemöglichkeiten für
Gemeinden mit einer bedeutenden angestammten sprachlichen Minderheit. Der Artikel
über die Einschulung an der Sprachgrenze wurde ersatzlos gestrichen, womit auch hier
weiterhin das Territorialitätsprinzip gilt. Dass die Angst der Romands vor einer
schleichenden Germanisierung eigentlich unbegründet ist, hatten im Vorjahr die Zahlen
der Volkszählung 2000 ergeben, welche eine Zunahme des Französischen im Kanton
Freiburg belegten.

Im Mai präsentierte zudem der Regierungsrat des Kantons Bern in einem gemeinsamen
Gesetz die künftige Stellung des Berner Jura sowie Massnahmen zur Unterstützung der
französischsprachigen Bevölkerung und der Förderung der Zweisprachigkeit im
Amtsbezirk Biel. 49

KANTONALE POLITIK
DATUM: 12.11.2003
MARIANNE BENTELI

Fahrende

Aufgrund Verletzung der öffentlichen Ordnung durch ausländische Fahrende, wie dies
etwa im Sommer 2015 im Kanton Thurgau der Fall war, erarbeitete der Kanton in
Zusammenarbeit mit Gemeinden, Polizei und dem Bauernverband im Jahr 2016 einen
„Knigge für Fahrende“ (TZ). Dabei wurde ein Mustervertrag erarbeitet, der
Landbesitzern als Hilfestellung dienen und die Durchreisenden an die Eckwerte der
öffentlichen Ordnung erinnern soll. Ähnliche Bestrebungen existieren bereits in den
Kantonen Aargau und Zürich.
Auch der Kanton Freiburg erliess im selben Jahr eine Direktive für Durchreisende. Dazu
gezwungen sah sich der Kanton aufgrund des starken Anstiegs an Durchreisenden, was
potentiell auch zu mehr Problemen führen könne. Die Verantwortlichen betonten
jedoch, dass es keine Probleme mit den Schweizer Jenischen gebe und ihr Bedürfnis
zur Schaffung eines zusätzlichen Standplatzes anerkannt werde. Verschiedenenorts
distanzierten sich 2016 Schweizer Fahrende von der durch ausländische Fahrende
verursachten Störung der öffentlichen Ordnung und plädierten für den Abbau von
Vorurteilen gegenüber ihren Gruppen. 50
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